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Aufbewahrungsfristen –„Futter“ für den Reißwolf
Sicher hat sich auch in Ihrer Praxis im 
letzten Jahr wieder eine Vielzahl zahn-
ärztlicher Aufzeichnungen und Behand-
lungsunterlagen angesammelt. Für 
eine festgelegte Zeit müssen diese nun 
aufbewahrt werden. Zu Jahresbeginn 
heißt dies aber gleichzeitig, dass ältere 
Aufzeichnungen und Unterlagen ausge-
sondert werden können. Existieren für ei-
ne Unterlage aufgrund unterschiedlicher 
Rechtsgrundlagen verschieden lange 
Aufbewahrungsfristen, so ist immer die 
jeweils längste Frist zu beachten. Bitte 
beachten Sie bei der Aufbewahrung Ihrer 
Behandlungsunterlagen, dass unabhän-
gig von den in der nachstehenden Ta-

belle genannten Aufbewahrungsfristen 
gemäß § 199 Abs. 2 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) Schadensersatzansprüche, 
die auf der Verletzung des Lebens, des 
Körpers und der Gesundheit beruhen, 
ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und 
die Kenntnis oder grob fahrlässige Un-
kenntnis in 30 Jahren von der Begehung 
der Handlung, der Pflichtverletzung oder 
dem sonstigen den Schaden auslösenden 
Ereignis an verjähren. Folglich kann sich 
im Einzelfall eine 30-jährige Aufbewah-
rung erforderlich machen. Auch wenn 
die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, 
dürfen nur solche Unterlagen vernich-
tet werden, die nicht Gegenstand eines 

bereits anhängigen Verwaltungs- oder 
Gerichtsverfahrens sind (z. B. Regress-
forderungen, Prüfinstanzen, Sozial-
gerichtsverfahren) bzw. Unterlagen, die 
für eine begonnene Außenprüfung,  
eine vorläufige Steuerfestsetzung, an-
hängige steuer-, straf- oder bußgeld-
rechtliche Ermittlungen, schwebende 
bzw. zu erwartende Rechtsbehelfsver-
fahren oder zur Begründung Ihrer steu- 
erlichen Anträge benötigt werden. Bei 
Praxisaufgabe sind die Aufbewahrungs- 
fristen ebenfalls zu beachten. Ab dem  
1. Januar 2018 gilt dies entsprechend 
der Übersicht. Die Tabelle erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit.

Art der Aufzeichnung  Rechtsgrundlage  Aussonderung

Aufzeichnungen über zahnärztliche Behandlung BGB § 630 f Abs. 3 und  alles vor 1.1.2008
einschl. KFO (z. B. Patientendaten, Patientenauf-  BO LZK Sachsen § 12 (1)  Die Aufbewahrungsfrist ist 
klärungsbögen, Anamnesen, Befunde, Diagnosen,  (mind. 10 Jahre nach Abschluss der zu verlängern, wenn es nach
Einwilligungen, zahnärztliche Leistungen, behandelte   Behandlung aufbewahren, soweit nicht  zahnärztlicher Erfahrung
Zähne, Behandlungsdaten, diagnostische Unterlagen, nach gesetzlichen oder anderweitigen  geboten ist.
Gutachten, Arztbriefe)  Vorschriften längere Aufbewahrungs-
 fristen bestehen, z. B. § 199 (2) BGB)

Zahnärztliche Modelle zur zahnärztlichen Dokumen-  § 630 f Abs. 3 BGB, mind. 10 Jahre   alles vor 1.1.2008
tation, einschließlich KFO-Modelle, Situations- und   nach Abschluss der Behandlung  Die Aufbewahrungsfrist ist
Planungsmodelle nach Nr. 7 BEMA-Z  aufbewahren  zu verlängern, wenn es nach
  zahnärztlicher Erfahrung
  geboten ist.

Originalanspruchsberechtigungsscheine   entsprechende Anwendung von   alles vor 1.1.2014
(Landespolizei, Bundespolizei etc.), Mitgliedschafts-  BMV-Z § 5 (2) sowie EKV-Z
bestätigungen  § 7 (3), 4 Jahre nach Abschluss der 
  Behandlung aufbewahren

Heil- und Kostenpläne ZE, KBR-Behandlungspläne,   § 630 f Abs. 3 BGB, mind. 10 Jahre  alles vor 1.1.2008
PA-Status (Blatt 1 und 2), KFO-Behandlungspläne,  nach Abschluss der Behandlung auf-  (soweit Pläne aufgrund der
Material-Belege bei KBR-, KFO- und ZE-Abrechnungen  bewahren.  verlängerten Aufbewah-
 Mit Einführung der papierlosen Abrech- rungsdauer überhaupt noch
 nung zum 01.01.2012 verbleiben die vorhanden sind)
 Originalpläne für ZE, KBR und PAR in
 der Praxis und unterliegen den genann-
 ten Aufbewahrungsfristen. 
 Achtung: Bei einigen sonstigen Kosten-
 trägern werden weiterhin die Original-
 pläne abgerechnet und die Kopien 
 aufbewahrt.

Durchschriften der Arbeitsunfähigkeitsbescheini-  § 12 Abs. 2 BMV-Z  alles vor 1.1.2017
gungen (Primärkassen)   (12 Monate vom Tag der Ausstellung
 aufbewahren)
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Durchschriften der Arbeitsunfähigkeitsbescheini-  § 7 Abs. 3 EKV-Z  alles vor 1.1.2014
gungen (Ersatzkassen)  (4 Jahre vom Tag der Ausstellung 
 aufbewahren) 

Über- u. zwischenstaatliches Krankenversicherungsrecht  Pkt. 2.2 der Vereinbarung zum alles vor 1.1.2016
– Durchschrift Muster 80 / Kopie EHIC Merkblatt zum zwischenstaatlichen
– Durchschrift Muster 81 Abkommen (2 Jahre)

Konformitätserklärungen für Zahnersatz –   MPG § 12, MPV § 7  alles vor 1.1.2013
Sonderanfertigungen

Röntgenunterlagen 
Abnahmeprüfung  RöV § 16 (4)  Aufbewahrung für die Dauer
  des Betriebes, mindestens je-
  doch bis 2 Jahre nach Abschluss
  der nächsten vollständigen
  Abnahmeprüfung
Sachverständigenprüfung  RöV §   4 (2), § 18 (1)  unbegrenzt
Konstanzprüfung  RöV § 16 (3, 4)  alles vor 1.1.2016
Jährliche Unterweisung (bisher Belehrung)  RöV § 36 (4)  alles vor 1.1.2013
Röntgenaufzeichnungen, Befundunterlagen,   RöV § 28 (3)  alles vor 1.1.2008
Röntgenfilme    Aufzeichnungen einer Per-
  son, die das 18. Lebensjahr
  noch nicht vollendet hat, sind
  bis zur Vollendung des 28. Le-
  bensjahres aufzubewahren.

Entsorgungsnachweise
Übernahmescheine für Röntgenchemikalien und   NachwV § 25  alles vor 1.1.2015
schwermetallhaltige Abfälle
Betriebsbuch Amalgam-Abscheider, Abnahme-  AbwV (Anhang 50),  alles vor 1.1.2013
bescheinigung (nach letzter Eintragung) Abwasser-Verwaltungsvereinbarung 
 LZKS § 3

Mitarbeiterunterweisung
entspr. Gefahrstoffverordnung auf Basis Betriebs-  GefStoffV § 14  unbegrenzt aufbewahren
anweisung

Prüfberichte/-vermerke für Feuerlöscher  ASR A 2.2  alles vor 1.1.2016

Sterilisationsdokumentation   DAHZ-Hygieneleitfaden  alles vor 1.1.2013
(Buch, Drucker, Digitale Speicherung)  10. Ausgabe 2016

Unfallanzeigen, Verbandbuch  DGUV V 1 § 24  alles vor 1.1.2013

Gerätebuch bzw. Medizinproduktebuch  MPBetreibV § 12  unbegrenzt bzw. 5 Jahre nach
  Aussonderung des Gerätes

Prüfbescheide für Sicherheitstechnische Kontrollen (STK)  MPBetreibV § 12 bis zur nächsten Prüfung

Prüfbescheide Druckbehälter  Betr. Sich. V Abschnitt 3  unbegrenzt aufbewahren

Arbeitsmedizinische Vorsorge (Erst- und Nachunter-  AMR 6.1  alles vor 1.1.2008
suchungen)  

Bücher, Inventare, Jahresabschlüsse, Bilanzen, Buchungs-  Abgabenordnung § 147  alles vor 1.1.2007
belege, Quittungen bezüglich Praxisgebühr, Honorar- 
abrechnungen der KZV, Rechnungen, Personalunterlagen
(Elektronisch empfangene Belege z. B. als E-Mail sind mit den Empfangsmedien aufzubewahren)

Mietverträge, Schriftwechsel der Praxis  Abgabenordnung § 147  alles vor 1.1.2012


